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Checkliste zur Umsetzung der Gefahrstoffverordnung

	lfd. Nr.
	
	
ja
	
nein
	
uv
	entf.

	I.
	Ermittlungspflicht
	
	
	
	

	I.1
	Sind die vorhandenen Gefahrstoffe in einem Verzeichnis erfasst?

(Wenn „nein“, weiter mit Frage I.4)
	
	

	

	


	I.2
	Enthält dieses Verzeichnis mindestens folgende Angaben:

a)
Bezeichnung des Gefahrstoffes,

b)
Einstufung des Gefahrstoffes oder Angabe der gefährlichen Eigenschaften,

c)
Mengenbereiche des Gefahrstoffes,

d)
Bereiche, in denen mit den Gefahrstoffen 
umgegangen wird?
	



	



	



	




	I.3
	Wird das Verzeichnis auf aktuellem Stand gehalten?
	
	

	

	


	I.4
	Sind Sicherheitsdatenblätter nach § 14 GefStoffV vorhanden?

(Wenn „nein“, weiter mit Frage I.6)
	
	

	

	


	I.5
	Werden die Sicherheitsdatenblätter den Fachkräften zugänglich gemacht?
	
	

	

	


	I.6
	Existiert ein Lageplan mit Eintragungen der Standorte der Druckgasflaschen und der brennbaren Flüssigkeiten?
	
	

	

	


	I.7
	Wurde geprüft, ob die in der Sammlung vorhandenen sehr giftigen, krebserzeugenden, reproduktionstoxischen, erbgutverändernden oder explosionsgefährlichen Stoffe zur Erreichung der Unterrichtsziele unbedingt erforderlich sind?
	
	

	

	


	I.8
	Wurden sehr giftig, giftig oder krebserzeugend wirkende Druckgase (z. B. Chlor, Ammoniak) ausgesondert?
	
	

	

	


	II.
	Informationspflicht
	
	
	
	

	II.1
	Existiert eine allgemeine Betriebsanweisung ( z. B. GUV 19.16, Pkt. 6.1.2  S. 12)?

(Wenn „nein“, weiter mit Frage II.2)
	
	

	

	


	II.1.1
	Wurde sie an geeigneter Stelle bekannt gemacht?
	
	

	

	


	II.2
	Bestehen spezielle Betriebsanweisungen nach § 20 GefStoffV für:

a)
Lehrpersonal

b)
Schüler

c) Reinigungspersonal, Hausmeister oder sonstige Personen?
	



	



	



	




	II.3
	Hängen die Betriebsanweisungen für Schüler und Reinigungspersonal in den entsprechenden Räumen für jeden sichtbar aus?
	
	

	

	


	II.4
	Werden das Lehrpersonal, die Schüler, das Reinigungspersonal und der Hausmeister mindestens einmal jährlich gemäß § 20 Abs. 2 GefStoffV mündlich und arbeitsplatzbezogen belehrt?
	
	

	

	


	II.5
	Werden Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung schriftlich festgehalten?
	
	

	

	


	II.6
	Werden die betroffenen Lehrerinnen über mögliche Gefahren und Beschäftigungsbeschränkungen für gebärfähige Arbeitnehmerinnen informiert (vgl. Listen der krebserzeugenden, reproduktionstoxischen, erbgutverändernden Gefahrstoffe)?
	
	

	

	


	III.
	Kennzeichnung
	
	
	
	

	III.1
	Sind alle Gefahrstoffe - auch Stoffzubereitungen und Erzeugnisse - gekennzeichnet?
	
	

	

	


	III.2
	Enthält die Kennzeichnung von Gefäßen folgende Angaben:
	
	
	
	

	III.2.1
	Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung
	
	

	

	


	III.2.2
	Bezeichnung der Bestandteile der Zubereitung
	
	

	

	


	III.2.3
	Gefahrensymbole mit zugehöriger Gefahrenbezeichnung
	
	

	

	


	III.2.4
	Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze)
	
	

	

	


	III.2.5
	Sicherheitsratschläge (S-Sätze)
	
	

	

	


	III.2.6
	Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers, Importeurs oder Abgebers?
	
	

	

	


	III.2.7
	Sind krebserzeugende, reproduktionstoxische oder erbgutverändernde Gefahrstoffe mit folgenden Zusätzen versehen:

„kann Krebs erzeugen“ (R 45), (R 49),

„kann vererbbare Schäden verursachen“ (R 46),

„kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen“ (R 60), „kann das Kind im Mutterleib schädigen“ (R 61),

(R-, S-Sätze können entfallen bei reizenden, brandfördernden, leicht entzündlichen und entzündlichen Stoffen oder Zubereitungen bei einem Volumen < 0,125 l; das gleiche gilt ebenfalls bei gesundheitsschädlichen Stoffen, die nicht im Einzelhandel für jedermann erhältlich sind)?
	
	

	

	


	IV.
	Aufbewahrung, Lagerung
	
	
	
	

	IV.1
	Werden alle mit den Kennbuchstaben T+, T u. E gekennzeichneten Stoffe und Zubereitungen unter Verschluss oder so aufbewahrt (gelagert), dass nur fachkundige Personen Zugang haben?
	
	

	

	


	IV.2
	Werden Natrium, Kalium, Chlorate, Quecksilber, Pikrinsäure so aufbewahrt (gelagert), dass nur fachkundige Personen Zugang haben?
	
	

	

	


	IV.3
	Werden Stoffe, die gefährliche Gase, Dämpfe, Nebel oder Rauch entwickeln, in entlüfteten Schränken aufbewahrt?

(Wenn „nein“, weiter mit Frage 6)
	
	

	

	


	IV. 4
	Besitzen diese Aufbewahrungsschränke

a)
eine Schwerkraftentlüftung ins Freie

b)
ein Absauggebläse (dauernd bzw. in Intervallen) ins Freie?
	

	



	




	





	IV.5
	Liegt die Abluftleistung bei mechanischer Lüftung (Absauggebläse) etwa bei 7- bis 10-fachem Luftwechsel pro Stunde bezogen auf das Schrankvolu​men (vgl. Saugleistung der Absaugvorrichtungen in m³/h, Schrankvolumen und Entlüftungsintervalle)?
	
	

	

	


	IV.6
	Werden zur Aufbewahrung (für den Handgebrauch) brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen AI, AII und B im Sinne der VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF, BGBl, I S. 229, 27.02.1980) in naturwissenschaftlichen Unterrichts- und Sammlungsräumen ausschließlich Gefäße mit einem maximalen Fassungsvermögen von höchstens 1 Liter eingesetzt?
	
	

	

	


	IV.7
	Liegen die Volumina der für den Handgebrauch in jedem Fachbereich vorrätig gehaltenen brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklassen AI, AII und B in den folgenden Obergrenzen in:

-
zerbrechlichen Gefäßen: bis zu 5 Litern,

-
unzerbrechlichen Gefäßen: weitere 15 Liter?
	
	

	

	


	IV.8
	Werden die unter Punkt 7 bezeichneten brennbaren Flüssigkeiten in einem vor Wärme und Sonneneinstrahlung geschützten und entlüfteten Schrank aufbewahrt?
	
	

	

	


	IV.9
	Steht für die Aufbewahrung der unter Punkt 7 be​zeichneten brennbaren Flüssigkeiten über die Obergrenzen hinaus (sowohl Handgebrauch als auch Bevorratung) ein spezieller Lagerraum im Sinne der VbF oder ein zugelassener Sicherheitsschrank nach DIN 12925 Teil 1 zur Verfügung?
	
	

	

	


	IV.10
	Werden brennbare Flüssigkeiten in Kühlschränken gelagert?
	
	

	

	


	IV.11
	Sind diese Kühlschränke für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen?
	
	

	

	


	IV. 12
	Werden Behälter mit gefährlichen Stoffen nur so hoch gelagert (Höhe über Fußboden), dass sie sicher entnommen und abgestellt werden können (d. h. nicht über Augenhöhe)?
	
	

	

	


	IV.13
	Werden Gefahrstoffe, die ätzende Dämpfe abgeben (z. B. Ammoniak, Salzsäure) in Gefäßen mit dichtender Abdeckung (z. B. Originalflaschen, Säurekappenflasche usw.) aufbewahrt?
	
	

	

	


	IV.14
	Werden Druckgasflaschen, die zum Entleeren im Fachraum außerhalb eines vorschriftsmäßigen Flaschenschrankes aufgestellt sind, nach Unterrichtsende aus den Unterrichtsräumen entfernt?
	
	

	

	


	IV.15
	Haben Unterschränke von Übungstischen, in denen Druckgasflaschen lediglich zum Entleeren während des Unterrichts aufgestellt sind, in Boden- und Tischhöhe an mindestens 2 gegenüberliegenden Seiten Lüftungsöffnungen mit einem Querschnitt von je mindestens 100 cm² ?
	
	

	

	


	IV.16
	Werden die Fachlehrer von der Schulleitung schriftlich darauf hingewiesen, dass

a)
die Druckgasflaschen nach Unterrichtsende aus den Unterrichtsräumen entfernt werden müssen

b)
bei zentraler Gasversorgung am Schluss der jeweiligen Unterrichtsstunde die Gesamtanlage des Raumes zentral abgesperrt und gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden muss?
	

	



	



	




	IV.17
	Sind alle Räume, in denen Druckgasflaschen aufbewahrt werden, von außen mit dem Warnzeichen „Gasflaschen“ nach DIN 12001 gekennzeichnet?
	
	

	

	


	IV.18
	Befinden sich die brennbaren Flüssigkeiten außerhalb der Lagerräume für Druckgasflaschen?
	
	

	

	


	IV.19
	Ist der unter Punkt 14 bezeichnete Raum zur Aufbewahrung der Druckgasflaschen ausreichend be- und entlüftet/z. B. geöffnetes Oberlicht oder Ventilator)?
	
	

	

	


	IV.20
	Besitzen Lagerräume oder Schränke für Druckgasflaschen unmittelbar ins Freie führende Lüftungsöffnungen (Boden- bzw. Deckenbereich, je nach Dichte des Gases) mit einem Querschnitt von mindestens 1/100 der Bodenfläche; mindestens jedoch 100 cm² ?


	
	

	

	


	V.
	Umgang mit Gefahrstoffen in den Fachräumen
	
	
	
	

	V.1
	Besitzt der Chemieunterrichtsraum einen Abzug,

Tischabzug (wandständig)


Durchreicheabzug



dessen Funktionen überprüft werden kann durch:

optische bzw. akustische Signaleinrichtungen?
	
	

	

	


	V.2.1
	Wird der Abzug mindestens einmal jährlich auf Funktionstüchtigkeit überprüft?
	
	

	

	


	V.2.2
	Ist dies dokumentiert?
	
	

	

	


	V.3
	Besitzt der Abzug geeignete Druckentlastungsflächen  (z. B. lose eingelegte Deckenplatten)?
	
	

	

	


	V.4
	Steht in den Räumen, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, eine Schutzscheibe zur Verfügung?
	
	

	

	


	V.5
	Stehen in den Räumen, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, ein Waschbecken, ein Seifenspender und Einmalhandtücher zur Verfügung?
	
	

	

	


	V.6
	Werden in den Räumen, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, keine Nahrungs- und Genussmittel eingenommen?
	
	

	

	


	VI.
	Persönliche Schutzausrüstungen
	
	
	
	

	VI.1
	Stehen für den Umgang mit Gefahrstoffen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung?
	
	

	

	



	VII.
	Maßnahmen zur Ersten Hilfe
	
	
	
	

	VII.1
	Sind in den Räumen, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, Einrichtungen zur Ersten Hilfe vorhanden?
	
	

	

	




